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M
fanterie, baS anbere ben Dienft ber Sinie üerfefeen

folle, fealten wir eben fo irrig, als ben Kompagnien
eineS VataittonS biefe Stolle gumutfecu gu Wollen.

Sto* unpaffenber erftfeeint unS baS 3erreißen ber

tafttfdjen ©infeeiten bur* Vereinigung ber Säger in
Vataiffone, wie ei im ©nttebw* 1847 bte VrariS
war. —

©S ftfeeint, bie grangofen feulbigcu bent oben attS*

gefpro*enen ©runbfafc ber ©elbftftänbigfeü ber tat*
tif*en ©infeeiten nnb ifever Slbtfeeitungen, wenn fte

ftfeon bie üerftfeiebenen Veitennungen betbefealten.
DaS gweite @arbe=©renabter=Stcgtniettt.— bo* feine

lei*te Snfanterie — loSte ft* in ber ©*la*t üon
SDtagenta gum Singriff üon Vuffalora gum Sfeeil in
Rette auf uub griff beu Ort im Saufftferüt an. Die
©renabiere übertrafen bie beften VoltigeurS, inbem
fte mit ber größten ©d)tteffigfeü im feeftigften geuer,
gewanbt wie Ka^en, bk üDtauem unb Häwfer er*
fütterten, inbem fte ft* gum Sfeeit am Stebgclänbe,
tfeeilS auf ben ©*utteru iferer Kameraben feinattf*
f*wangen.

SBü fteffen, auf obigen ©runbfafc gefüllt, gum
©*tuß bie gorbenmg:

Keine Säger- unb feine 3entrum Kompagnien
mefer, fonbern Vataiffone üon fe*S Kompagnien, gum
glci*en Dienft befäfeigt, bie ft* üertreten, ablofen
ttnb ft* felbft genügen fonnen.

© d) l u ß V e nt e r f u n g.

SBir üerwabren unS feierli*ft gegen baS Verlan*
gen einer Slenberung ber Steglemente. SBir wünftfeen

nur, baf} bie in bex SJtilitärorganifation für bte Sä*
ger=3tefmtett beftimmte SnftrttftionSgeit auf fämmt*
li*e 3nfanterie=Stefruten auSgcbebnt, ober mit an*
bern SBorten, baß fämmtti*e Stefmteit als Säger
inftruirt würben.

^k Vegei*nuug als Säger fonnte immer, um ben

2)tanoürir=Steglemeitten tti*t ©ewalt aitgutfenn, ben*

jenigen Kompagnien belaffen werben, bie we*felS=
weife ben Dienft als SiraiffeurS üerfefeen.

Bur Hott3nal)me.

Sn einigen Vlättem laufen ri*tige uttb fatftfee

Sittgaben über bie üDtitüärattSgabett beS VunbeS tmb
ber Kantone feerum; wir fonnen niefet jeber unri**
tigen Stotig in biefer Hinfüfet entgegen treten; wir
bewerfen aber, baß wir feit SCBo*ett mit einer um*
faffenbett Slrbeit über biefen ©egenftanb feeftfeäfttgt

ftnb, wobei wir attS lauter offtgieffen Duetten f*b=
pfen; bie Slrbeit wirb umfaffeit:
lft Die 9Jtitüär=Ste*ttwngett ber Katttone üon 1862.
2° m 3Äitüär=VubgetS berfelben für 1864.

3° Die 3nfammenftefftmg mit ben eibgen. SluS*

gaben üom gteiefecn ßeitraum.
4° Die ©i*tttng in

a) gcwofenlidte SluSgaben;
b) SluSgaben für Material;
c) außerorbcntli*e SluSgaben.

5° ©ine Vere*nung beS VetragS per Dienfttag,
per SBefermann unb per ©eele ber Vetwtfemng.

6° Verglei*ttng mit ben Verfeältniffen anberer
Sänber.

SBir bitten feiefür ttod) um einige ©ebulb; baS

offtgietle Material fammelt ft* niefet fo raf*, atS

man guweilen wünftfet.
Die Stebaftion ber ftfeweig. 3Rilüär*3tg.

Warn Mtyextifd).

Vor unS liegen gwei ©*rift*en, wel*e wir ber

Vea*tung unferer Kameraben empfefelen wollen,
wennglcid) ftrenge genommen beren Snfeatt außerfealb
beS Verei*cS ber SJtilüärwiffenftfeaft fällt:
1° baS ©apcur*93ompier=©orpS ber ©tabt ©traßburg

unb
2° bie großfe. feefftfefeen geucrtbf*anftalten, inSbefon*

bere jene gu Waini unb SOBormS,

beibe üon bem f. batyeriftfecn ®enieftabSfeauptmann

Sti*arb ©*und.
©S üerteifet ben beiben Vroftfeüren befonbem SBertfe,

baß fte gang tta* offtgieffen Duellen wnb bett an

Ort wnb ©teile felbft gefamtnetten Stetigen bearbeitet

fmb. ^)ie ©*riften etttbatten SltteS ttnb SebcS,

waS bei ©rri*tung, Organifation, Snftrttction, Ver*

wenbung, Verwaltung, StuSrüftung eineS gewerwefer*

©orpS gw wünftfeett unb nüfcti* fein fann. — Uttb

ba ofene 3^eifel üiele unferer Kamerabeu att iferen

SOBofenorten SJtügtieber ober Vorftätibe folefeer Softfe*

©orpS ftnb, fo wofftett wir tti*t untcrlaffen fte auf
biefe beibett wittfontmencit ©rf*einungen aufmerffam

gu ma*en. Diefelben ftnb im Vu*feanbet gtt be*

giefeen, Stro. 1 k 2 gr. unb Stro. 2 k gr. 1. 50.

Vei biefem Slntäffe mo*tett wir eitt bereits im

Sabre 1856 üom gtei*ett Verfaffer erf*ieitetteS Vu*
in Erinnerung bringen: „Haubbtt* ber Sßarifer
geuerwefer". Sluf Vefefel beS frangbftftfeettKriegS*

minifteriumS feerauSgegeben üon einer ©ommiffton

üott Offtgieren beS ©apeur*$ompier=VataiffonS ber

Btabt VariS uub üott St. ©*uttd überfefct tmb

beaxbeitet DaS Vit* entfedtt auf über 200 ©eiten

120 feine HoIgf*ttüte gur ©rflämttg beS SJtateriatS,

ber ©pri^enauSrüftung, beS ©rergier=StegtementeS te. te.

Der VreiS biefeS ©ompenbiumS war f. 3« 6 grattfen.
S.

- «li -
fanterie, das andere den Dienst der Linic versehen

solle, halten wir eben so irrig, als den Kompagnicn
cincs Bataillons diese Rolle zumuthcn zu wollen.

Noch unpassender erscheint uns das Zerreißen der
taktischen Einheiten durch Vereinigung der Jäger in
Bataillone, wie es im Entlebuch 1847 die Praxis
war. —

Es scheint, die Franzosen huldigen dem oben

ausgesprochenen Grundsatz der Selbstständigkeit der
taktischen Einheiten und ihrer Abtheilungen, wenn sie

schon die verschiedenen Benennungen beibehalten.
Das zweite Garde-Grenadier-Rcgiment.— doch keine

leichte Infanterie — löste sich in der Schlacht von
Magenta zum Angriff von Buffalora zum Theil in
Kette auf uud griff den Ort im Lauffchritt an. Die
Grenadiere übertrafen die besten Voltigeurs, indem
sie mit der größten Schnelligkeit im heftigsten Feuer,
gewandt wie Katzen, die Mauern und Häuser
erkletterten, indcm sie sich zum Theil am Rebgelände,
theils auf den Schultern ihrer Kameraden
hinaufschwangen.

W'r stellen, auf obigen Grundsatz gestutzt, zum
Schluß die Forderung:

Keine Jägcr- und keine Zentrum-Kompagnien
mehr, sondern Bataillone von sechs Kompagnien, zum
gleichen Dienst befähigt, die sich vertreten, ablösen
und sich sclbst genügen könncn.

Schluß-Bemerkung.
Wir verwahren nns feierlichst gegen das Verlangen

einer Aenderung der Réglemente. Wir wünfchen

nur, daß die in der Militärorganisation für die

Jäger-Rekruten bestimmte Jnstruktionszeit auf sämmtliche

Infanterie-Rekruten ausgedehnt, oder mit
andern Worten, daß sämmtliche Rekruten als Jäger
instruirt würden.

Die Bezeichnung als Jäger könnte immer, um den

Manövrir-Reglementen nicht Gewalt anzuthun,
denjenigen Kompagnien belassen werden, die wechselweise

den Dienst als Tirailleurs versehen.

j
/Zur Votiznahme.

In einigen Blättern laufen richtige und falsche

Angaben über die Militärausgaben des Bundes und
der Kantone herum; wir können nicht jeder unrichtigen

Notiz in dieser Hinsicht entgegen treten; wir
bemerken aber, daß wir seit Wochen mit einer
umfassenden Arbeit über diesen Gegenstand beschäftigt
find, wobei wir aus lauter offiziellen Quellen schöpfen

; die Arbeit wird umfassen:
1« Die Militär-Rechnungen der Kantone von 1862.
2° Die Militär-Budgets derfelben für 1864.

3" Die Zusammenstellung mit den eidgcn.
Ausgaben vom gleichen Zcitraum.

4« Die Sichtung in
a) gewöhnliche Ausgaben;
d) Ausgaben für Material;
e) außerordentliche Ausgaben.

5° Eine Berechnung des Betrags per Diensttag,
per Wöhrmann und per Seele der Bevölkerung.

6" Vergleichung mit den Verhältnissen anderer
Länder.

Wir bitten hiefür noch um einige Geduld; das

offizielle Material sammelt sick nicht so rasch, als
man zuweilen wünscht.

Die Redaktion dcr schweiz. Militär-Ztg.

Vom Büchertisch.

Vor uns liegcn zwei Schriftchen, welche wir der

Vcachtuug uuferer Kameraden empfchlen wollen,
wennglcich strenge genommen deren Inhalt außerhalb
des Bereiches der Militärwissenschaft fällt:
1° das Sapeur-Pompier-Corps der Stadt Straßburg

nnd
2° die großh. hessischen Feucrlöschanstalten, insbeson¬

dere jene zu Mainz und Worms,
beide von dem k. bayerischen Geniestabshauptmann

Richard Schunck.
Es verleiht dcn bciden Broschüren besondern Wcrth,

daß sie ganz nach offiziellen Quellen nnd den an

Ort und Stelle selbst gesammelten Notizen bearbeitet

sind. Die Schriften enthalten Alles und Jedes,

was bei Errichtung, Organisation, Instruction,
Verwendung, Verwaltung, Ausrüstung eines Feuerwehr-

Corps zu wünschen und nützlich sein kann. — Und

da ohne Zweifel viele unserer Kameraden an ihren

Wohnorten Mitglieder oder Vorstände solcher Lösch-

Corps sind, so wollten wir nicht unterlassen sie auf
diese bciden willkommenen Erscheinungen aufmerksam

zu machen. Dieselben sind im Buchhandel zu

beziehen, Nro. 1 à 2 Fr. und Nro. 2 à Fr. 1. 50.

Bei diesem Anlasse möchten wir ein bereits im

Jahre 1856 vom gleichen Verfasser erschienenes Buch

in Erinnerung bringen: „Handbuch der Pariser
F e u e rw ehr". Auf Befehl des französischen

Kriegsministeriums herausgegeben von einer Commission

von Offizieren des Sapeur-Pompier-Bataillons der

Stadt Paris und von R. Schunck übersetzt und

bearbeitet. Das Buch enthält auf über 200 Seiten

120 feine Holzschnitte zur Erklärung des Materials,
der Spritzenausrüstung, des Exerzier-Reglementes:c. :c.

Der Preis dieses Compendiums war s. Z. 6 Franken.
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